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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

aus gegebenem Anlass wende ich mich – auch im Auftrag des Bezirksbürgermeisters – mit der Über-

mittlung eines Leitfadens für die barrierefreie Planung und Durchführung von Veranstaltungen mit der

Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung an Sie.

Ich bitte Sie, diesen Leitfaden in regelmäßigen Abständen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in

Erinnerung zu rufen.

Barrierefrei meint hier, Bedarfe von Menschen mit und ohne Behinderung von vornherein zu berück-
sichtigen und einzuplanen.

Es gibt zahlreiche Handreichungen und umfangreiche Checklisten.

Ich empfehle für einen Gesamteindruck möglicher Anforderungen, die aktuelle Checkliste des Studen-

tenwerkes zur Information (siehe Anhang):

http://www.studentenwerke.de/pdf/Checkliste_barrierefreie_Veranstaltungen.pdf.

Hier wird eine umfassende Gesamtkonzeption einer barrierefreien Veranstaltung berücksichtigt.

Diese Zusammenfassung von Mindeststandards ergab sich aus Erfahrungen bei der Organisation und

Durchführung von Veranstaltungen für Menschen mit und ohne Behinderung. Der Leitfaden weist auf

zeitgemäße Trends und Anforderungen hin, die Grundvoraussetzungen der Teilhabe für Menschen mit

Behinderung darstellen. Die Auflistung wird erweitert, sobald es z.B. im BA eine transportable FM-Anlage

(Tonübertragungsmöglichkeit für schwerhörige Menschen) oder andere Hilfsmittel gibt.

Im Dezember 2006 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) das Übereinkommen über
die Rechte von Menschen mit Behinderung verabschiedet. Ziel der UN-Konvention ist es, ihnen die Teil-

habe an allen gesellschaftlichen Prozessen zu garantieren. Dieses Menschenrecht in den Alltag umzuset-

zen ist nun auch Aufgabe des Bezirksamtes Mitte von Berlin. Der vorliegenden Leitfaden ist auch in die-

sen Kontext einzuordnen. Weitere Informationen zur UN-Konvention erhalten Sie unter:

http://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschuere_UNKonvention_KK.pdf

Gern stimme ich mich mit Ihnen ab und ergänze den Leitfaden um Erfahrungen und Erkenntnisse, die Sie

gewonnen haben.

Mit freundlichen Grüßen

Hildrun Knuth

Mindeststandards für das Bezirksamt Mitte

Für Veranstaltungen, die vom Bezirksamt Mitte durchgeführt werden, sollten folgende Mindeststan-
dards (insbesondere Punkte 1 bis 5) Beachtung finden:
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1 Veranstaltungsort
o Der Veranstaltungsort muss barrierefrei, d.h. ebenerdig bzw. über eine Rampe oder mit einem

Aufzug zugänglich sein.

o Türbreiten von 0,90 m sind erforderlich.

o Ein Behinderten-WC muss vorhanden sein.

o Bestuhlung sollte variabel sein, so dass Plätze für Rollstuhlnutzer/innen in verschiedenen Berei-

chen nach Bedarf zur Verfügung gestellt werden können.

o Das Podium ist bei Bedarf mittels Rampe zugänglich zu machen.

2 Akustik und Beleuchtung
o Nutzung vorhandener Mikrofonanlagen.

o Verdunklungs- und Beleuchtungsmöglichkeiten prüfen und einsetzen.

3 Einladungsschreiben
o Serifenfreie Schrift, ohne Ansatz- bzw. Abschluss- oder Querstrich (z.B. Arial, Verdana) und min-

destens 12 Punkt Schriftgröße verwenden.

o Auf der Einladung sollten besondere Bedarfe wie Kommunikations- und / oder Assistenzhilfen

abgefragt werden, zum Beispiel in folgender Form:

„Gäste mit Kommunikations- bzw. Assistenzhilfebedarf melden diesen bis zum (Datum) an

(Name mit TeL Nr., Fax Nr., Mailadresse)."

o Durch Verwendung von Piktogrammen, z.B. Rollstuhl-Symbol wird auf barrierefreie Zugänglich-

keit hingewiesen.

4 Kommunikations- und Assistenzbedarf
Entsprechend der Rückmeldungen oder der zu erwartenden Bedarfe sind Gebärdendolmetscher/innen

(zum Beispiel: www.bgbb.de) oder Schriftdolmetscher/innen (zum Beispiel: http://bsd-ev.org) zu buchen.

Dies erfordert die Einplanung und Bereitstellung eines entsprechenden Budgets.

Bei Assistenzbedarf können die Mobilitätshilfedienste des Bezirks kontaktiert werden bzw. es kann auf

diesen Service verwiesen werden:

http://www.berlin.de/ba-mitte/org/behindertenbeauftragte/mobil_in_mitte.html.

5 Durchführung der Veranstaltung
o Referenten/innen sind entsprechend der Bedarfsanmeldung (siehe 3.) zu informieren, dass Gäste

mit Behinderung anwesend sind.
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o Vor Power-Point-Präsentationen abfragen, ob sehbehinderte Gäste anwesend sind, um dann

ggf. Abbildungen, Fotos, Tabellen o.a. ausführlicher verbal zu beschreiben.

o Für Gäste mit besonderem Kommunikationshilfebedarf (zum Beispiel Gebärdendolmetscher)

Sitzplätze mit gutem Sichtkontakt reservieren. Hinweisschilder zum Veranstaltungsraum und

den Behinderten-WC anbringen.

6 Pausen, Buffets u.a.
o Bei Stehempfängen sind unterschiedliche Tischhöhen (Rollstuhlnutzer/innen) und auch Sitzgele-

genheiten für ältere oder gehbehinderte Gäste vorzuhalten.

o Geschirr benutzen, das gute Gebrauchseigenschaften aufweist (Handhabung, Griffe).

o Trinkröhrchen anbieten.

Für Rückfragen und Anregungen:

BzBmBB

Fr. Hildrun Knuth

Tel.: (9018) 3 3129

hildrun.knuth@ba-mitte.verwalt-berlin.de

Anlage: Checkliste für die Organisation von barrierefreien Veranstaltungen  Deutsches Studentenwerk



Checkliste für die Organisation von barrierefreien Veranstaltungen

Diese Checkliste soll Ihnen die Planung, Vorbereitung und Durchführung von

barrierefreien Veranstaltungen erleichtern. Durch Berücksichtigung der aufgeführten

Punkte ermöglichen Sie Menschen mit Behinderungen/chronischer Krankheit den

Zugang zu Ihrer Veranstaltung und eine aktive Mitwirkung.

1. Planung

- Budget

o Für eventuell anfallende Zusatzkosten muss ein extra Budget eingeplant
werden.

- Dolmetscher/innen

o Bei Bedarf müssen rechtzeitig Gebärdensprachdolmetscher/innen oder
Schriftdolmetscher/innen gebucht werden.
Hinweis: ab einer dreiviertel Stunde sind Dolmetscher/innen immer in
Doppelbesetzung zu buchen.

o Das Honorar eines Dolmetschers beträgt ca. 55,- Euro/Stunde plus
Fahrkosten nach Bundesreisekostengesetz.

o Schriftdolmetscher/innen schreiben das gesprochene Wort mit und
benötigen daher Laptops und ggf. einen extra Beamer sowie eine
zusätzliche Leinwand (je nach dem für wie viele Teilnehmer/innen
gedolmetscht werden soll). Optimal wäre die Arbeit in Kabinen.

- Sonderfahrdienste

o Es kann notwendig sein, Sonderfahrdienste (DRK oder Johanniter) vom
Bahnhof zum Veranstaltungsort zu organisieren.

- Eine persönliche Kontaktaufnahme mit den Referent/innen ist notwendig, um auch

bei ihnen mögliche Bedarfe zu erfahren.

2. Anforderungen an den Veranstaltungsort und Veranstaltungsraum

2.1 Erreichbarkeit des Veranstaltungsortes

- Klären, ob ein barrierefreier öffentlicher Nahverkehr vorhanden ist. Informationen

zur Barrierefreiheit von Bahnhöfen sind zu finden unter www.bahnhof.de

- Sollte kein barrierefreier innerstädtischer öffentlicher Nachverkehr vorhanden sein,

müssten ein Sonderfahrdienst (z.B. DRK oder Johanniter), Mobilitätshelfer, etc.

recherchiert und Ansprechpartner bekanntgegeben werden. Eine

Kostenübernahme ist zu erklären.

Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung (IBS) · Deutsches Studentenwerk

Monbijouplatz 11, 10178 Berlin · Tel.: 030/ 29 77 27-64 · Fax: 030/ 29 77 27-69

www.studentenwerke.de/behinderung · studium-behinderung@studentenwerke.de



2.2 Zugänglichkeit der Räumlichkeiten

- Stufenloser Zugang zu allen genutzten Räumen; z. B. Veranstaltungsraum,

Eingangsfoyer, Essensraum, Terrasse, Rednerpodeste, etc.

- U. U. prüfen, ob einzelne Stufen über Anstellrampen zu überbrücken und solche

ggf. vorhanden sind.

- Türbreiten: mindestens 0,90m lichte Breite

- Rollstuhlgerechtes WC

2.3 Bestuhlung

- Beachten, dass Rollstuhlfahrer/innen mehr Platz brauchen, aber nicht unbedingt in

der ersten Reihe sitzen wollen.

- Die Gänge sollten breiter und einzelne Reihen weiter auseinander gezogen

werden.

- Nicht alle Sitzplätze bestuhlen, sondern in verschiedenen Bereichen Plätze

freilassen für Rollstuhlfahrer/innen.

- Extra Plätze für Gebärdensprachdolmetscher/innen einplanen. (Sie sitzen den

Teilnehmer/innen, für die sie dolmetschen, gegenüber und benötigen Stühle ohne

Armlehnen.)

- Extra Plätze mit Tisch und Stühlen für Schriftdolmetscher/innen einplanen.

2.4 Beleuchtung

- Für Menschen mit Seh- und/oder Hörbehinderung sind gute Sichtverhältnisse

besonders wichtig.

- Verdunklungs- und Beleuchtungsmöglichkeiten prüfen.

2.5 Akustik

- Für Menschen mit Seh- und/oder Hörbehinderung sowie für Gebärdensprach- und

Schriftdolmetscher/innen ist eine gute Akustik von hoher Wirkung.

2.6 Ausstattung

- Es sollten genügend Steckdosen vorhanden sein, da Menschen mit einer

Sehbehinderung ihre Laptops zum Mitschreiben und Mitlesen nutzen.

- Die Tische müssen für Rollstuhlfahrer/innen unterfahrbar sein.

- Sollten Referenten/innen mobilitätseingeschränkt sein, muss das Rednerpult

höhenverstellbar sein.



- Für die Pause sollten neben Stehtischen auch Tische in Sitzhöhe für

Rollstuhlfahrer/innen vorhanden sein.

2.7 Übernachtungsmöglichkeiten

- Am Veranstaltungsort sollte eine Unterkunft (Hotel, Pension) mit barrierefreien

Zimmern vorhanden sein, die mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar ist.

- Hotel/Pension sollten folgende Kriterien erfüllen: stufenloser Zugang, Türbreiten

mindestens 0,90m lichte Breite, Fahrstuhl, barrierefreie Dusche.

2.8 Dauer der Veranstaltung

- Berücksichtigen Sie längere Anreisezeiten.

- Planen Sie ausreichend und längere Pausen ein.

2.9 Verpflegung

- Besonderes Speiseangebot bereitstellen und ausschildern (z.B. vegetarisch,

laktose- und glutenfrei).

- Es müssen eventuell Stielgläser und/oder Strohhalme eingeplant werden.

3. Einladungsschreiben und Anmeldeformular

- Serifenfreie Schrift verwenden, zum Beispiel Arial, Calibri, Verdana.

- Auf kontrastreiche Gestaltung achten, das heißt schwarz auf weiß oder gelb.

- Mindestens 12 Punkt Schriftgröße verwenden.

- Auf dem Anmeldeformular sollten die Bedarfe nach Gebärdensprach- oder

Schriftdolmetscher/innen, nach Umsetzung in Großdruck oder nach einer Datei

abgefragt werden oder ein allgemeiner Hinweis zur Anmeldung eines Bedarfs

erfolgen.

- Die Anreisebeschreibung nicht nur in Form von graphischen Stadtplänen anbieten,

sondern auch als Text.

- Erfolgt die Einladung per E-Mail als Anhang, ist auf die Barrierefreiheit der Datei zu

achten.

- Die Ankündigung im Internet sollte in einer barrierefreien Internetversion erfolgen.

- Bei einer Ankündigung ohne Anmeldeformular zum Beispiel im Internet oder in

Zeitschriften sollte ein Hinweis zur Anmeldung des behinderungsbedingten

Bedarfs für Interessierte mit Behinderung erfolgen:

„Wir bitten Sie, uns Ihren behinderungsspezifischen individuellen Bedarf frühzeitig

mitzuteilen, damit wir beispielsweise Gebärdensprach- bzw. Schriftdolmet-

scher/innen einplanen oder schriftliche Unterlagen umsetzen können.“



4. Veranstaltungsunterlagen

- Serifenfreie Schrift verwenden, zum Beispiel Arial, Calibri, Verdana.

- Auf kontrastreiche Gestaltung achten, das heißt schwarz auf weiß oder gelb.

- Mindestens 12 Punkt Schriftgröße verwenden.

- Bei Bedarf Veranstaltungsunterlagen in Großdruck (mindestens 14 Punkt-Schrift)

anfertigen, kleinere Texte auch in Braille vorbereiten.

- Bei umfangreichen Unterlagen können diese auf USB-Stick oder CD-Rom

weitergegeben werden.

- Ist die Kenntnis der Unterlagen für die Veranstaltung grundlegend, müssen diese

den Teilnehmer/innen rechtzeitig vor der Veranstaltung zugesandt werden. Hierbei

auf die Barrierefreiheit der Dateien achten, damit diese von der Software

(sogenannten Screenreadern) gelesen werden können.

- Unterlagen müssen rechtzeitig vor der Veranstaltung den Gebärdensprach- bzw.

Schriftdolmetscher/innen zur Verfügung gestellt werden.

5. Durchführung der Veranstaltung

5.1 Informationsmaterialien und Aushänge

- Informationsmaterialien und Aushänge für Rollstuhlfahrer/innen nicht zu hoch

auslegen und/oder anbringen.

- Hinweisschilder zu den barrierefreien Toiletten anbringen.

5.2 Platzreservierung

- Gebärdensprachdolmetscher/innen gut sichtbar für gehörlose Teilnehmer/innen

platzieren.

- Plätze für Schriftdolmetscher/innen reservieren

- Geeignete Plätze für Teilnehmer/innen mit einer Hörbehinderung reservieren und

sie bei der Anmeldung darauf hinweisen.

5.3 Präsentation der Inhalte

- Die Referent/innen sollten informiert sein, dass es Teilnehmer/innen mit

Behinderung gibt.

- Die Redner/innen müssen gut sichtbar sein.

- Die Präsentationen müssen eine serifenfreie Schrift aufweisen und kontrastreich

sein (siehe oben); ggf. die Referent/innen im Vorfeld darauf hinweisen.

- Mikrophone benutzen.



- Für Teilnehmer/innen mit einer Sehschädigung sind bei Power-Point-

Präsentationen die Texte, Bilder, Tabellen etc. zu verbalisieren.

- Für Teilnehmer/innen mit einer Hörschädigung sind Texte zu visualisieren.

5.4 Pausen

- Pausen sind für alle Teilnehmer/innen wichtig, jedoch muss beachtet werden, dass

Ruhephasen für Menschen mit Behinderungen/chronischer Krankheit besonders

wichtig sind und länger sein sollten.

6. Dokumentation der Veranstaltung

- Es ist auf die Barrierefreiheit der Dokumente zu achten, wenn diese auf den

Internetseiten veröffentlich werden.

Berlin 2012


